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11.2.2 Baumbepflanzung entlang Hauweweg in Fühlingen 
 
Bezirksvertreter Herr Tschirner bittet um Stellungnahme seitens der Verwaltung zu der 

Bitte einiger Bürger nach Baumfällungen auf dem Hauweweg in Fühlingen gegenüber den 

Hausnummern 10 bis 20. 

 

Antwort der Verwaltung: 

 
Der zuständige Revierförster, Herr Hundt, hat sich die Situation vor Ort angesehen und 

konnte keine Gefährdung feststellen.  

Der Waldrand besteht aus jungen, gesunden und stabilen Eichen. Der Abstand der Bäume 

zum Straßenrand beträgt mehr als 3 m, zu den Privatgrundstücken ca. 10 m. Die Ver-

kehrssicherheit wird regelmäßig kontrolliert, eventuell bestehende Gefahren beseitigt und 

das Lichtraumprofil der Straße freigehalten. Im Abstand von ca. 5 Jahren wird der Bestand 

durchforstet und dann auch einzelne, relativ weit aus dem Rand ragende Bäume gefällt. 

Die Lücken werden durch die verbleibenden Bäume wieder geschlossen und der Wald-

rand so stabilisiert. 
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Aktuell ist der Waldrand in einem guten Pflegezustand. Die Entfernung von einzelnen 

Bäumen oder, wie von den Anliegern gewünscht, einer ganzen Baumreihe, ist nicht erfor-

derlich. Beeinträchtigungen durch Eicheln, Laub und Feinreisig sind typisch für Waldrän-

der und in dieser Form von den Anliegern hinzunehmen. 

 

 
 
 
  
 


